
www.zoll-export-wissen.de©
 2

02
3 

by
 V

er
la

g 
fü

r d
ie

 D
eu

ts
ch

e 
W

ir
ts

ch
af

t A
G

Ü B E R S I C H T E N  U N D  W I S S E N

Übersicht: Unterschied zwischen 
verbindlicher Zolltarifauskunft und Gutachten

Verbindliche  
Zolltarifauskunft

Gutachten

Wie lange ist die vZTA / das 
Gutachten gültig? Gilt 3 Jahre für diese Waren. Gilt nur für die eine  

begutachtete Ware.

Wer kann eine vZTA / ein 
Gutachten beantragen?

Sie als Firma können eine 
vZTA beantragen, wenn eine 
Ein- oder Ausfuhr zu Grunde 
liegt.

Ein Gutachten kann nur die 
Zollstelle beantragen.

Werden die Daten in einer 
Datenbank gespeichert?

Ja, alle vZTAen, die nicht ver-
traulich sind, können Sie in 
der EBTI-Datenbank abrufen.

Nein, die Gutachten können 
nur auf einer zollinternen 
Datenbank eingesehen 
werden.

Wer erstellt die vZTA / das 
Gutachten?

Das jeweils zuständige Bun-
deswissenschafts- 
zentrum für das  
entsprechende Kapitel.

Das jeweils örtlich zuständi-
ge Bundeswissenschaftszen-
trum für alle Kapitel.


